
Antrag 

der Abgeordneten Mag. Wolfgang Gerstl, Mag.• Agnes Sirkka Prammer 
Kolleginnen und Kollegen 
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betreffend ein Bundesgesetz über Änderungen des Bundes-Verfassungsgesetzes, des COVID-19 
Begleitgesetzes Vergabe und des Verwaltungsrechtlichen COVID-19-Begleitgesetzes sowie das 
Außerkrafttreten einiger Verfassungsbestimmungen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz über Änderungen des Bundes-Verfassungsgesetzes, des COVID-19 Begleitgesetzes 
Vergabe und des Verwaltungsrechtlichen COVID-19-Begleitgesetzes sowie das Außerkrafttreten 
einiger Verfassungsbestimmungen 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

(Verfassungsbestimmung) 

Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes 

Das Bundes-Verfassungsgesetz, BGB!. Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB!. 1 
Nr. 2/2021 , wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 60 Abs. 1 wird die Zahl „8" durch die Zahl „ 7" ersetzt. 

2. Art. 151 Abs. 60 wird folgender Satz angefügt: 

„Art. 60 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. xxx/202x tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft." 

3. In Art. 151 Abs. 65 wird der Ausdruck „30. Juni 2021" durch den Ausdruck „31. Dezember 2021" und 
der Ausdruck „ 1. Juli 2021" durch den Ausdruck „ 1. Jänner 2022" ersetzt. 

4. In Art. 151 Abs. 66 wird der Ausdruck „30. Juni 2021" durch den Ausdruck „31. Dezember 2021" und 
der Ausdruck „ 1. Juli 2021" durch den Ausdruck „ 1. Jänner 2022" ersetzt. 

Artikel 2 

(Verfassungsbestimmung) 

Änderung des COVID-19 Begleitgesetzes Vergabe 

Das COVID-19 Begleitgesetz Vergabe, BGB!. 1 Nr. 24/2020, in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGB!. 1 Nr. 5/2021, wird wie folgt geändert: 

1. In§ 7 Abs. 3 wird die Wortfolge „ 30. Juni 2021 "durch die-Wortfolge „ 31. Dezember 2021 " ersetzt. 

Artikel 3 

Änderung des Verwaltungsrechtlichen COVID-19-Begleitgesetzes 

Das Verwaltungsrechtliche COVID-19-Begleitgesetz - COVID-19-VwBG, BGB!. 1 Nr. 16/2020, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB!. 1 Nr. 2/2021, wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 6 und 7 lautet: 

„(6) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. 2/2021 mit Ausnahme der 
§§ 6 Abs. 1, 7 und 8 Abs. 2 tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft. Die§§ 1, 2 und 6 Abs. 2 in der Fassung des 
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Bundesgesetzes BGB!. I Nr. 59/2020 sind in mit Ablauf des 31. Dezember 2020 anhängigen Verfahren 
weiterhin anzuwenden. 

(7) Dieses Bundesgesetz mit Ausnahme der§§ 6 Abs. 1, 7, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 8 zweiter Satz tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft." 

2. (Verfassungsbestimmung) § 9 Abs. 8 wird durch folgende Abs. 8 und 9 ersetzt: 

„(8) (Verfassungsbestimmung) Die§§ 6 Abs. 1, 7 und 8 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!. I Nr. 2/2021 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. § 6 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!. 1 Nr. 59/2020 ist in mit Ablauf des 31. Dezember 2020 anhängigen Verfahren weiterhin 
anzuwenden. 

(9) (Verfassungsbestimmung)§§ 6 Abs. 1, 7, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 8 zweiter Satz treten mit Ablauf 
des 31. Dezember 2021 außer Kraft." 

Artikel 4 

(Verfassungsbestimmung) 

Außerkrafttreten einiger Verfassungsbestimmungen 

(1) Der Halbsatz „; über die Berufung gegen einen Bescheid, womit der Antrag auf Ausstellung einer 
Bestätigung abgewiesen wird, entscheidet die Landesregierung" in § 41 Abs. 2 des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985, BGB!. Nr. 31111985, ist mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft 
getreten. 

(2) folgende Verfassungsbestimmungen treten mit Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft: 
1. § 1 des Startwohnungsförderungs-Abwicklungsgesetzes, BGB!. Nr. 1411992; 
2. Art. I des Anmeldegesetzes Irak, BGB!. Nr. 310/1992; 
3. Art. VII Z 25 des Bundesfinanzgesetzes 1995, BGB!. Nr. 283/1995; 
4. § 1 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, BGB!. I Nr. 143/1998. 
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In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen, diesen trag unter Verzicht auf eine erste Lesung dem 
Verfassungsausschuss zuzuweisen. 
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Begründung 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes): 

Zu Z 1 (Art. 60 Abs. 1) und Z 2 (Art. 151 Abs. 60 zweiter Satz): 

Berichtigung eines Fehlzitates bzw. Bereinigung emes Redaktionsversehens im 
Wahlrechtsänderungsgesetz 2017, BGB!. I Nr. 106/2016. 

Zu Z 3 (Art. 151 Abs. 65) und Z 4 (Art. 151 Abs. 66): 

Verlängerung der Geltungsdauer der derzeitigen Fassung der Art. 69 Abs. 3 und 117 Abs. 3 um weitere 
sechs Monate bis zum Ablauf des 31 . Dezember 2021. 

Zu Artikel 2 (Änderung des COVID-19 Begleitgesetzes Vergabe): 

Zu Z 1 (§ 7 Abs. 3): 

Der zeitliche Geltungsbereich des Gesetzes sollen bis 31. Dezember 2021 befristet verlängert werden, da 
die Regelungen abhängig vom weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie weiter notwendig sein können. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Verwaltungsrechtlichen COVID-19-Begleitgesetzes): 

Zu Z 1 (§ 9 Abs. 6 und 7) und Z 2 (§ 9 Abs. 8 und 9): 

Verlängerung der Geltungsdauer des Verwaltungsrechtlichen COVID-19-Begleitgesetzes um weitere sechs 
Monate bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 unter gleichzeitiger rückwirkender Schließung der durch 
die verspätete Kundmachung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 2/2021 entstandenen „Lücke" in seiner 
Geltung vom 1. Jänner 2021 bis zum Ablauf des 5. Jänner 2021. 

Zu Artikel 4 (Außerkrafttreten einiger Verfassungsbestimmungen): 

Zu Abs. 1: 

Die Verfassungsbestimmung des § 41 Abs. 2 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 - StbG, BGB!. 
Nr. 311/1985, ist aus Anlass der Einführung der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht formell 
geändert worden, was offenbar auf ein Versehen zurückzuführen ist (vgl. die mit Art. 2 Abs. 1 Z 4, 5 und 
6 der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGB!. I Nr. 5112012, vorgenommenen Änderungen von 
gleichartigen Verfassungsbestimmungen in einfachen Bundesgesetzen). Dessen ungeachtet ist im Ergebnis 
davon auszugehen, dass dieser Verfassungsbestimmung mit dem Inkrafttreten der 
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 am 1. Jänner 2014 insoweit materiell derogiert worden ist, als 
sie eine Zuständigkeit der Landesregierung als Berufungsbehörde vorsieht. Im Interesse der Rechtsklarheit 
und Rechtssicherheit soll dies durch den vorgeschlagenen Abs. 1 - in Form einer rückwirkenden 
Feststellung - ausdrücklich klargestellt werden. 

Gegen einen Bescheid des österreichischen Berufskonsulats bzw. der österreichischen diplomatischen 
Vertretungsbehörde, womit der Antrag auf Ausstellung einer Bestätigung in Angelegenheiten der 
Staatsbürgerschaft abgewiesen wird, kann also seit 1. Jänner 2014 nicht mehr Berufung an die 
Landesregierung, sondern, entsprechend den allgemeinen Regelungen, Beschwerde beim 
Verwaltungsgericht erhoben werden. 

Zu Abs. 2: 

Die in den Z 1 bis 4 genannten, durch Zeitablauf gegenstandslos gewordenen Bundesgesetze sind gemäß 
§ 2 Abs. 1 des Zweiten Bundesrechtsbereinigungsgesetzes - 2. BRBG, BGBL I Nr. 61 /2018, bereits mit 
Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft getreten. Davon ausgenommen waren allerdings gemäß § 2 
Abs. 1 Z 2 2. BRBG die in diesen Bundesgesetzen enthaltenen Verfassungsbestimmungen. Da diese 
Verfassungsbestimmungen mit der Aufhebung der Bundesgesetze, in denen sie enthalten sind, ihre 
Funktion verloren haben, sollen sie ebenfalls aufgehoben werden, und zwar rückwirkend, sodass alle 
Bestimmungen des jeweiligen Bundesgesetzes gleichzeitig außer Kraft treten. 

3 von 31648/A XXVII. GP - Selbständiger Antrag (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at




		2021-05-20T15:21:17+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




